
 

 

 

 Wasser- und Stromordnung 

des Kleingartenvereins  

„Neu-Lindenau e.V.“ 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 2 von 7 

Inhaltsverzeichnis 
1 Grundsatz ........................................................................................................................................ 3 

2 Zuständigkeiten .............................................................................................................................. 3 

2.1 Wasserversorgung ................................................................................................................. 3 

2.2 Stromversorgung ................................................................................................................... 3 

3 Wasser- und Stromversorgung ....................................................................................................... 3 

3.1 Wasserversorgung ................................................................................................................. 3 

3.2 Stromversorgung ................................................................................................................... 3 

4 Voraussetzung für Wasser- und Stromversorgung ......................................................................... 4 

4.1 Allgemein ............................................................................................................................... 4 

4.2 Wasser ................................................................................................................................... 4 

4.3 Strom ..................................................................................................................................... 5 

5 Abrechnung des Wasser- und Stromverbrauches .......................................................................... 5 

6 Aufgaben / Befugnisse / Verantwortlichkeiten .............................................................................. 6 

6.1 Vorstand und dessen Beauftragte ........................................................................................ 6 

6.2 Die Kleingartenpächter ......................................................................................................... 6 

7 Sperrung von Anschlüssen bzw. Widerruf erteilter Genehmigungen ............................................ 7 

8 Gebühren ........................................................................................................................................ 7 

9 Schlussbestimmung ........................................................................................................................ 7 

10 Inkrafttreten ................................................................................................................................... 7 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 3 von 7 

1 Grundsatz  
Die Wasser- und Stromordnung regelt die ordnungsgemäße, sparsame und ehrliche Verwendung von 
Wasser und Strom des Kleingartenvereins Neu-Lindenau e.V. 

2 Zuständigkeiten 
Die Verfügungsgrenze legt fest, ab welcher Stelle der Abnehmer eigenverantwortlichen Zugriff zu 
seinen Anlagenteilen hat.  

2.1 Wasserversorgung 
Rechtsträgergrenze ist die Anschlussverschraubung am Absperrventil. Wobei das Absperrventil dem 
Kleingartenverein zugehörig ist. 

Verfügungsgrenze ist die Abgangsverschraubung am Wasserzähler (geeichte Wasseruhr, welche dem 
Gartenpächter zugehörig ist). 

2.2 Stromversorgung 
Rechtsträgergrenze (Übergabestelle) sind die letzten Verteilerklemmen des vereinseigenen 
Grundnetzes. 

Verfügungsgrenze ist die nicht plombierte Abgangsleitung. 

In Fällen der Gefahr und nach erfolgloser Aufforderung der Gartenpächter zur Anwesenheit, ist das 
Betreten der Parzelle durch die Wasser- bzw. Strombeauftragten des Vereins auch bei Abwesenheit 
des Kleingärtners zulässig. 

3 Wasser- und Stromversorgung 

3.1 Wasserversorgung 
(1) Das vereinseigene Wassernetz beginnt nach dem Hauptzähler im Hauptwasserschacht mit der 

Einspeisung des Wassers durch den örtlichen Wasserversorger und endet am Absperrventil der 
Anschlussverschraubung (Rechtsträgergrenze). 

(2) Die Wasseranlage der Kleingärtner beginnt mit dem Anschluss an die Hauptwasseranlage des 
vereinseigenen Wassernetzes (Anschlussverschraubung nach dem Absperrventil) und umfasst 
alle, dem Anschluss nachfolgenden Installationen und Anschlüssen. 

(3) Inspektionen, Wartungen, Störungsbeseitigungen und Kontrollen am vereinseigenen Wassernetz 
werden vom Vorstand geplant und veranlasst. 

3.2 Stromversorgung 
(1) Die vereinseigene Stromanlage beginnt nach den Hauptzählern des örtlichen Stromversorgers bis 

zur Übergabestelle (Rechtsträgergrenze) der Parzelle. Sie umfasst das Kabelnetz in der 
Gartenanlage, die Kabelverteiler- und Kabelanschlusskästen. 
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(2) Die Elektroanlage der Kleingärtner beginnt an der Übergabestelle (Rechtsträgergrenze) der 
Abgangsklemme im Unterverteiler des vereinseigenen Grundnetzes und umfasst alle, 
nachfolgenden Elektroinstallationen und Anschlüsse. 

(3) Inspektionen, Wartungen, Störungsbeseitigungen und Kontrollen an der Anschlussanlage werden 
vom Vorstand geplant und veranlasst. 

(4) Der maximale Anschlusswert von Elektrogeräten darf 2,3 kW nicht überschreiten. 

(5) Auf schriftlichen Antrag können mit einer max. Fläche aller Solarmodule von 4 m², einer Spannung 
von max. 60 V DC sowie einer Leistung von max. 600 Watt als reine Insellösung ohne Anschluss 
an eine vorhandene Stromanlage im Verein, unter Beachtung der Abstandsflächen gemäß der 
aktuellen sächsischen Bauordnung, genehmigt werden. Die Solarmodule sind grundsätzlich fest 
auf dem Laubendach zu installieren, dürfen die zulässige Giebelhöhe nicht überschreiten und 
müssen jederzeit wieder zurückgebaut werden können. 

(6) Die Einspeisung von Strom aus einer Photovoltaikanlage in die vorhandene Elektroanlage in einer 
Kleingartenlaube ist verboten. Die Erweiterung oder der Ersatz der bisherigen Stromversorgung 
führt zu Verlust des gem. §20a Nr. 7 BKleingG bestehenden Bestandsschutzes der existierenden 
Elektroanlage der Gartenlaube. 

4 Voraussetzung für Wasser- und Stromversorgung 

4.1 Allgemein 
(1) Beim Neuverlegung durch den Gartenpächter ist beim Vorstand und dem jeweiligen Beauftragten 

ein Plan des Verlaufes von Wasserleitungen und Stromleitungen zu hinterlegen. 

(2) Die Gartenpächter sind nur berechtigt, Wasser / Strom für den Eigenbedarf zu entnehmen. Eine 
Weitergabe oder Verkauf von Wasser / Strom an andere ist untersagt. Bei Schäden oder der 
Gartenübernahme von Neupächtern ist eine kurzzeitige nachbarliche Hilfe zulässig. 

(3) Der Kleingartenverein haftet gegenüber dem Abnehmer weder für Versorgungsausfälle noch für 
technisch oder anderweitig bedingte Ausfälle der Versorgung mit Wasser und Strom. 

(4) Die Errichtung, alle Veränderungen sowie die Unterhaltung der Wasser- und Stromversorgung 
haben nur nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu erfolgen. 

(5) Die Errichtung und alle Veränderungen an der Wasser- und Stromversorgung sind dem Vorstand 
vor der Umsetzung mitzuteilen. 

(6) Der Abnehmer (bestehenden Pachtvertrag vorausgesetzt) kann Strom aus der in seinem 
Kleingarten befindlichen Installation nur dann entnehmen, wenn diese vor der Inbetriebnahme 
durch die vom Vorstand beauftragte Fachkraft abgenommen und verplombt wurde. 

4.2 Wasser 
(1) Vor jeder Wasseruhr muss ein Absperrventil vorhanden sein. 

(2) Es dürfen nur geeichte Wasseruhren verwendet werden. Es zählt ausschließlich hier das 
Eichdatum (Eichjahr). 

(3) Die Wasserentnahme nach Feststellung einer defekten Wasseruhr ist erst nach Behebung des 
Defektes zulässig. 
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(4) Der Austausch von abgelaufenen und defekten Wasseruhren ist im Verantwortungsbereich des 
Gartenpächters. Nach erfolgtem Wechsel ist dies dem Vorstand und den Zuständigen Wasser 
mitzuteilen. Hierfür ist das Formblatt „Wechsel von Wasserzählern“, siehe Homepage  
(www.kgv-neu-lindenau.de) oder Auslage im Vorstandszimmer, zu verwenden. 

(5) Das Wasser wird, wegen der Frostempfindlichkeit der Wasseruhren, nur für die Zeit von April/Mai 
bis Ende Oktober geliefert. Ausnahme sind das Vereinszimmer, die Vogelvoliere und die 
Gaststätte, welche ganzjährig mit Wasser versorgt werden. 

(6) Aufgrund der baulichen Art der Wasseranlage, hier vorrangig die teilweise Verlegung als 
Freileitung, kann keine Trinkwasserqualität gem. Trinkwasserrichtlinie der EU (Richtlinie 
98/83/EG), der nationalen Trinkwasserverordnung – TrinkwV garantiert werden. 

(7) Die Ablesung der Wasseruhren erfolgt im Zuge der Wasserabstellung, durch die Pächter selbst. 

4.3 Strom 
(1) Die Kleingärtner haben sich zur Durchführung von Tiefbauarbeiten im Bereich der Kabeltrasse den 

Vorstand zu informieren und nach erfolgtem Verlegen von Kabeln an das vereinseigene Stromnetz 
ist ein genauer Plan der Verlegung anzufertigen. 

(2) Die erforderlichen Installationsarbeiten zur Errichtung sowie alle Veränderungen an Stromzählern 
und Sicherungskästen der Gartenparzelle sind nur durch eine anerkannte Elektrofirma / Fachkraft 
zu errichten. Nach dem Abschluss der Arbeiten ist eine Abnahme durch den 
Stromverantwortlichen notwendig. 

(3) Es dürfen nur geeichte Stromzähler verwendet werden. Hierbei ist die gesetzliche Eichfrist gemäß 
§ 34 der Mess- und Eichverordnung (MessEV) der jeweiligen Zählerbauart zu beachten. 

(4) Eine Eigenversorgung durch Notstromaggregate ist nicht zulässig. 

5 Abrechnung des Wasser- und Stromverbrauches 
(1) Die Abrechnung des Verbrauches erfolgt in der Regel jährlich  

a. Wasser - zum Jahreswechsel 

b. Strom - zu Beginn des III. Quartals 

(2) Wird im Zuge der Abstellung bzw. der Ablesung festgestellt, dass eine Wasseruhr defekt ist, wird 
der Wasserverbrauch geschätzt. 

(3) Der Wasser- sowie Strompreis richtet sich nach dem Tarif des jeweiligen Lieferanten zuzüglich 
aufgetretener Verluste, Grundgebühren und Reparaturen. 

(4) Die Bemessung von Beiträgen und Gebühren erfolgt auf Basis der Beitrags- und Gebührenordnung 
des KGV Neu-Lindenau e.V.. 

(5) Der durch die Ablesung der Zählerstände im Vergleich zu der Abrechnung der KWL sich ergebende 
Schwund, wird allen Gartenpächtern anteilig mit der Wasserrechnung berechnet. Verluste, 
welche sich aufgrund eines Schadens der im Verantwortungsbereich des Vereins befindlichen 
Wasseranlage ergeben, werden durch die Rücklagen beglichen. 

(6) Bei einem Pächterwechsel erfolgt immer eine Ablesung des Wasser- sowie Stromstandes. Die 
Abrechnung erfolgt unter Beachtung des Kaufvertrages zu den turnusmäßigen Rechnungsläufen. 
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Gleichzeitig findet auch die Rückrechnung der Einlagen für Wasser und Strom statt. Eine 
Verrechnung miteinander ist zulässig. 

6 Aufgaben / Befugnisse / Verantwortlichkeiten 

6.1 Vorstand und dessen Beauftragte 
(1) Ablesen des Verbrauchs der Stromzähler zum Ende des II. Quartals des jeweiligen Gartenjahres. 

Sollte den Ablesern kein Zugang möglich sein, so sind durch die jeweiligen Pächter binnen 14 Tage 
nach der Ablesung die Zählerstände beleghaft an die Zuständigen Strom zu übermitteln. 

(2) Kontrollen und Prüfungen der Anlagen auf ordnungsgemäßen Zustand und Nutzung sowie 
Sicherheit. 

(3) Die Entfernung von Plomben darf nur durch die Beauftragten des Vorstandes erfolgen 

(4) Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen zur ordnungsgemäßen Entnahme von Wasser- 
und Elektroenergie aus dem vereinseigenen Netz. 

(5) Zur Durchführung der vorgenannten Aufgaben sowie bei dringenden Fällen (z. B. Havarien) sind 
die Beauftragten des Vorstandes zum Betreten der Gartenparzellen bis an die Messeinrichtung 
und zu den Anlagen auch bei Abwesenheit des Gartenpächters befugt. 

6.2 Die Kleingartenpächter 
(1) Die Übermittlung des Wasserverbrauchs erfolgt nach der Wasserabstellung. Hierfür ist binnen von 

14 Tage nach der Abstellung der Zählerstand der jeweiligen Parzelle durch den Pächter zu 
übergeben. Erfolgt die Übermittlung des Zählerstandes nicht binnen des benannten Zeitraums so 
wird der Zählerstand durch kostenpflichtige Ablesung eines Beauftragten der WaG durchgeführt. 

(2) Für die fachgerechte Errichtung, Veränderung, Ausführung der Arbeiten, Wartung, 
Instandhaltung, den Betrieb und Sicherheit sowie den Brandschutz der Wasser- und Stromanlage 
innerhalb des Gartens trägt der Gartenpächter die volle Verantwortung. 

(3) Der jeweilige Gartenpächter sichert die uneingeschränkte Zugänglichkeit (das bedeutet auch ohne 
Anwesenheit des Gartenpächters) zu den Messeinrichtungen und Anlagen für die vom Vorstand 
Beauftragten zu, 

a. bei der Wasser- An- und Abstellung, 

b. bei Havarien 

c. bei Kontrollen der Messeinrichtungen und Anlagen 

(4) Wahrgenommene Mängel an der/den Anlage(n) ist/sind unverzüglich dem Vorstand mitzuteilen. 
Das betrifft z. B. laufende Sicherungsausfälle, verschmorte und beschädigte Klemmstellen in 
Verteilereinrichtungen, beschädigte Kabelverteiler u. a. Unregelmäßigkeiten. 

(5) Den Gartenpächtern ist es nicht gestattet, Verplombungen an Unterzählern zu öffnen. 

(6) Ergibt sich die Notwendigkeit des Wechsels von Sicherungen an einer Unterverteilung oder 
Hauptverteilung, ist der Beauftragte für Strom zu informieren. 
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7 Sperrung von Anschlüssen bzw. Widerruf erteilter Genehmigungen 
(1) Der Vorstand des Kleingartenvereins ist berechtigt, nach Mitteilung an den jeweiligen 

Gartenpächter den Bezug von Strom und/oder Wasser aus dem vereinseigenen Strom-/ 
Wassernetz zu unterbinden und deren Anschluss zu sperren. Dies ist möglich bei: 

a. Bezug von Wasser und/oder Strom, der nicht von einem Unterzähler erfasst wird, 

b. falschen und/oder Nichtangaben zum Wasser-/ Stromstand, 

c. nicht fristgemäßer Bezahlung von Wasser- und/oder Stromrechnung, sowie der 
Jahrespachtrechnung, 

d. unberechtigtem und unbefugten Öffnen von Verplombungen, 

e. widerrechtliche Nutzung des bezogenen Wassers und/oder Stromes, 

f. vorsätzliche Beschädigung, eigenmächtige Instandsetzung bzw. Veränderungen an 
der/den Gemeinschaftsanlage(n), 

g. nicht termingerechte Abgabe des Planes über den Verlauf von Wasser und Strom, bei 
Neuverlegung 

h. sonstige grobe Verstöße gegen diese Ordnung. 

(2) Bei einer Sperrung aufgrund bestehender Zahlungen, erfolgt eine Entsperrung erst nach dem 
Begleich aller offenen Beträge, einschließlich etwaiger Mahnkosten und sonstiger Gebühren. 

(3) Erstattung einer Anzeige wegen Diebstahls erfolgt bei Entnahmen vor den Zählern und führt 
zusätzlich zu einer fristlosen Kündigung des Pachtvertrages und einer Strafgebühr von 500,00 €. 

8 Gebühren 
Die Verbrauchsgebühren für den Wasser- und den Stromverbrauch richten sich nach den Preisen des 
zuständigen Versorgers. 

Für die nicht fristgemäße Meldung bzw. nicht erfolgte Meldung von Wasser – und Stromverbräuchen 
an den Vorstand wird der Durchschnittsverbrauch der letzten 3 Jahre (zzgl. 20 % des Durchschnittes 
als Sicherheit) angenommen und in Rechnung gestellt.  

Zusätzlich werden hierzu noch Verwaltungskosten gemäß der aktuell gültigen Beitrags- und 
Gebührenordnung erhoben. 

9 Schlussbestimmung 
Kündigung der Mitgliedschaft und des Kleingartenpachtvertrages gem. unserer Satzung bleiben 
hiervon unberührt. 

10 Inkrafttreten 
Diese Ordnung ist am 10.11.2024 durch die Mitgliederversammlung des Vereins beschlossen wurden. 
Sie tritt mit dem Beschluss in Kraft. 
Aus rechtlichen Gründen ersetzt sie die Satzung der Stromgemeinschaft und die Satzung der 
Wassergemeinschaft. 


